
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/1/26 98/02/0133
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1999

Index

21/03 GesmbH-Recht

40/01 Verwaltungsverfahren

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

GmbHG §18;

KFG 1967 §103 Abs2;

VStG §9 Abs1;

Rechtssatz

Wurde die Lenkeranfrage nach § 103 Abs 2 KFG an die A-GmbH und nicht an die Zulassungsbesitzerin, die A-GmbH &

Co KG gerichtet, besteht keine Verp>ichtung zur Beantwortung der Lenkeranfrage. Daran ändert auch der Umstand

nichts, daß der Verantwortliche gemäß § 9 VStG Geschäftsführer der GmbH ist und diese Gesellschaft ihrerseits

wiederum Komplementärin der KG ist; ist nämlich eine Zustellverfügung - im vorliegenden Fall die Anschrift der

Lenkeranfrage - unrichtig, so wird diese Unrichtigkeit auch dadurch nicht behoben, daß das Schriftstück jener Person,

an die richtigerweise zuzustellen gewesen wäre, tatsächlich zugekommen ist (Hinweis E 7.9.1990, 89/18/0180).
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